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1.	 PRÄAMBEL 
Das Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin will in sei-nem Zeugnis und seinem Handeln Wesens- und Lebensäußerung der Kirche Jesu Christi sein.

Das Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin folgt dem Auftrag Jesu Christi zum Beten und Tun des Gerechten und will Gottes Barmherzigkeit den Menschen in der Nähe und in der Ferne durch Wort und Tat weitergeben.

Der Dienst des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin Teltow Lehnin will als wechselseitige Hilfe in leiblicher und seelischer, individueller und sozialer Not geschehen. Er will Gewissen schärfen für das Gebot Gottes, der das Leben und volle Genüge für alle will.

Das Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin erfüllt seinen Auftrag in der Bindung an die Heilige Schrift und an die Be- kenntnisse der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg unter Wahrung ihrer Ordnungen.
2. VERTRAGSPARTNER
Auf dieser Grundlage wird
zwischen dem	Evangelischen Diakonissenhaus Berlin 
		Teltow Lehnin
		Geschäftsbereich Altenhilfe
	Klosterkirchplatz 1-19, 14797 Kloster Lehnin
	(nachfolgend "Einrichtungsträger" genannt)

als Träger des 	Heinrich- und Margarete- Grüber- Haus
	Teltower Damm 124, 14167 Berlin
und
Frau/Herrn[footnoteRef:1]	 [1:  Im Folgenden wird durchgängig die Formulierung „Bewohner“, „Betreuer“ etc. in der männlichen Form verwendet. Dies dient ausschließlich der sprachlichen Vereinfachung. ] 

	derzeit mit der Pflegestufe 
	(nachfolgend "Bewohner" genannt)

vertreten durch	
	(Bevollmächtigte, Vollmacht liegt vor)
mit Wirkung vom  ...................... auf unbestimmte Zeit folgender Vertrag geschlossen:


3. RECHTSGRUNDLAGEN UND VERTRAGS- VORBEHALT
(1) Die vorvertraglichen Informationen der Einrichtung nach §3 WBVG sind vorab dem Bewohner ausgehändigt worden und sind Bestandteil dieses Vertrages. Dazu gehören insbesondere die Darstellung der Wohn- und Gebäudesituation, Konzeption, Entgelte und die Beschreibung der Pflege- und Betreuungsleistungen sowie die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen. 
(2) Weitere Vertragsgrundlagen sind der Landesrahmenvertrag nach §75 SGB XI, die Vergütungsvereinbarungen nach §84 SGB XI sowie der Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI in der jeweils gültigen Fassung. Auf Anforderung werden diese Unterlagen von der Einrichtung zur Verfügung gestellt.
(3) Die Einrichtung ist auf Grund landesrechtlicher Vorschriften nicht berechtigt, Bewohner ohne Pflegestufe aufzunehmen. Um bei Eil- oder Notfällen (z. B. bei Krankenhausentlassung und fehlender Versorgungsmöglichkeit in der Häuslichkeit) dennoch die nötige Hilfe leisten zu können gilt folgende Vorbehaltsregelung:
a) Liegt bei der Aufnahme noch kein Bescheid der Pflegekasse über eine Einstufung vor, so wird die voraussichtliche Pflegestufe durch die Pflegedienstleitung der Einrichtung festgestellt. 

b) Wird in den Fällen des Abs. a) nach Überprüfung durch die Pflegekassen eine Pflegestufe nicht zuerkannt muss der Bewohner die Einrichtung wieder verlassen. Über einen eventuellen Ausnahmeantrag entscheidet die Einrichtungsleitung in Abstimmung mit der Heimaufsicht.

4. LEISTUNGEN DER EINRICHTUNG
(1) Die Einrichtung erbringt folgende Leistungen:
a)  Unterkunft in einem Pflegeplatz in einem teilmöblierten	 
Einzelzimmer.
Die Größe des Zimmers mit der Nummer    
beträgt    m², Vorraum:    m², 	Sanitärbereich  m²

b) Verpflegung und Getränke entsprechen der detaillierten Beschreibung in der vorvertraglichen Information (VVI).

c) Dem Pflegebedarf sowie dem Gesundheitszustand des Bewohners entsprechende Pflege und Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand medizinisch- pflegerischer Erkenntnisse nach dem SGB XI (Pflegestufe) sowie dem Landesrahmenvertrag für stationäre Pflegeeinrichtungen gemäß §75 SGB XI.

d) Die Pflege schließt die medizinische Behandlungspflege ein, die entsprechend ärztlicher Anordnungen erbracht wird (z.B. Gabe von Medikamenten, Insulin-Injektionen etc.).
(2) Gemeinschaftsräume gemäß Beschreibung in der VVI.
(3) Die Einrichtung übergibt dem Bewohner auf dessen Wunsch Schlüssel gemäß Anlage 5. Die Anfertigung von Schlüsseln darf nur die Einrichtungsleitung veranlassen.
		Der Verlust von Schlüsseln ist umgehend der Einrichtungsleitung zu melden; die Ersatzbeschaffung erfolgt nur durch die Einrichtung, bei Verschulden des Bewohners i.S.v. § 14 Abs. 1 Satz 1 dieses Vertrages auf seine Kosten. Alle Schlüssel sind Eigentum der Einrichtung. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der Bewohner die Schlüssel vollzählig an die Einrichtung zurück zu geben. 
		Nicht zur Schließanlage gehörende Schlösser oder sonstige Schließmöglichkeiten an Gegenständen der Einrichtung dürfen aus Sicherheitsgründen nicht angebracht werden.

(4) Es gilt freie Arzt- und Apothekenwahl. Erforderlichenfalls ist die Einrichtung dem Bewohner bei der Vermittlung dieser Leistungen behilflich.
5. ZUSATZLEISTUNGEN GEMÄSS § 88 SGB XI
(1) Der Bewohner und die Einrichtung können die Erbringung besonderer Komfortleistungen bei Unterkunft und Verpflegung sowie zusätzliche pflegerisch- betreuende Leistungen im Sinne des § 88 SGB XI vereinbaren. Die von der Einrichtung angebotenen Zusatzleistungen und deren Entgelte ergeben sich aus der Anlage 4.

(2) Wird eine vereinbarte Zusatzleistung nicht in Anspruch genommen, so kann das Entgelt nur ermäßigt werden, wenn dadurch bei der Einrichtung eine Kostenersparnis eintritt.

(3) Die Einrichtung wird dem Bewohner gegenüber eine Erhöhung der Entgelte für die vereinbarten Zusatzleistungen spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, an dem sie wirksam werden sollen, schriftlich geltend machen und begründen.

6. SONSTIGE LEISTUNGEN
(1) Der Bewohner und die Einrichtung können die Erbringung sonstiger Leistungen vereinbaren. Die von der Einrichtung angebotenen sonstigen Leistungen und deren Entgelte ergeben sich aus der Anlage 8 (entfällt).

(2) Wird eine vereinbarte sonstige Leistung nicht in Anspruch genommen, so kann das Entgelt nur ermäßigt werden, wenn dadurch eine Kostenersparnis bei der Einrichtung eintritt.

(3) Die Einrichtung wird dem Bewohner gegenüber eine Erhöhung der Entgelte für die vereinbarten sonstigen Leistungen spätestens 4 Wochen vor dem Zeitpunkt, an dem sie wirksam werden sollen, schriftlich geltend machen und begründen.



7. NUTZUNG DES WOHNRAUMS

(1) Ein Recht zur Untervermietung hat der Bewohner nicht. Insbesondere ist der Bewohner nicht berechtigt, andere Personen als Mitbewohner aufzunehmen oder das Zimmer anderen zu überlassen.

(2) Änderungen am Wohnraum dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Einrichtung vorgenommen werden. Der Bewohner ist insbesondere nicht berechtigt, an baulichen oder technischen Einrichtungen (wie z.B. Klingel, Telefon, Licht, Strom, Gemeinschaftsantennen usw.) Änderungen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.

8. LEISTUNGSENTGELT

(1) Die Entgelte für die Leistungen gem. § 4 richten sich nach den mit den Kostenträgern (zuständigen Pflegekassen und Sozialhilfeträgern) jeweils getroffenen Vergütungsvereinbarungen.

(2) Das Leistungsentgelt sowie die Entgeltanteile der Pflegekasse sind der Tabelle in Anlage 4 in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu entnehmen.

(3) Wird der Bewohner vollständig und dauerhaft durch Sonden- ernährung auf Kosten Dritter (z. B. Krankenversicherung) versorgt, verringert sich das Gesamtentgelt um den Kostenanteil "Verpflegung" (siehe Anlage 4). Erfolgt zur Ernährung durch Sonde zusätzlich auch orale Getränkeaufnahme wird ein Drittel des Verpflegungssatzes, ansonsten der volle Verpflegungssatz berechnet.

(4) Die Einrichtung ist berechtigt, das Entgelt durch einseitige Erklärung zu erhöhen, wenn sich die bisherige Berechnungsgrundlage verändert und sowohl die Erhöhung als auch das erhöhte Entgelt angemessen sind. Hiervon ist regelmäßig auszugehen, wenn sich die Erhöhung auf eine veränderte Vergütungsvereinbarung mit den Kostenträgern gem. § 84 SGB XI bezieht.
Eine Erhöhung des Investitionsbetrages ist nur zulässig, soweit er betriebsnotwendig ist und nicht durch öffentliche Förderungen gedeckt wird. Die Einrichtung hat dem Bewohner die beabsichtigte Erhöhung des Entgelts schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Aus der Mitteilung muss der Zeitpunkt hervorgehen, zu dem die Einrichtung die Erhöhung des Entgelts verlangt. In der Begründung muss sie unter Angabe des Umlagemaßstabs die Positionen 
benennen, für die sich durch die veränderte Berechnungsgrundlage Kostensteigerungen ergeben, und die bisherigen Entgeltbestandteile den vorgesehenen neuen Entgeltbestandteilen gegenüberstellen.
Der Bewohner schuldet das erhöhte Entgelt frühestens vier Wochen nach Zugang des hinreichend begründeten Erhöhungsverlangens. Der Bewohner muss rechtzeitig Gelegenheit erhalten, die Angaben der Einrichtung durch Einsichtnahme in die Kalkulationsunterlagen zu überprüfen.

(5) Die Einrichtung ist berechtigt, das Entgelt durch einseitige Erklärung zu ändern, wenn der individuelle Betreuungs- und Pflegebedarf des Bewohners zunimmt. Die Änderung ist bei entsprechender Feststellung durch den Leistungsbescheid der Pflegekasse zulässig, wenn die Einrichtung die Entgeltveränderung vorab dem Bewohner schriftlich begründet hat. In dieser Begründung sind die bisherigen und die veränderten Leistungen sowie die jeweils dafür zu entrichtenden Entgelte gegenüberzustellen. Die Erhöhung wird mit dem im Leistungsbescheid der Pflegekasse genannten Datum wirksam.

(6) Bei vorübergehender Abwesenheit wird ein Leistungsentgelt nach Maßgabe des Rahmenvertrages gem. § 75 Abs. 1 SGB XI berechnet. Dies bedeutet derzeit für das Land Berlin:

a) Bei Abwesenheit im Falle Krankheit oder Urlaub von mehr als 3 Tagen wird dem Bewohner ab dem 4. Tag der mit den Pflegekassen und dem Sozialträger vereinbarte Freihaltesatz für Pflege, Unterkunft und Verpflegung zuzüglich der 100% Investitionskosten in Rechnung gestellt.

(7) In den Fällen des § 3 Satz 3 a) gilt:
a) Der Pflegesatz richtet sich nach der voraussichtlichen Pflegestufe. Wird bei der Einstufung durch die Pflegekasse eine andere Pflegestufe festgelegt, so erfolgt eine Gutschrift bzw. Nachforderung rückwirkend bis zum Datum der Aufnahme.
b) Wird in den Fällen des Abs. a) von der Pflegekasse keine Pflegestufe zuerkannt, sind die aufgelaufenen Pflegekosten nach Pflegestufe 0 vom Bewohner vollständig selbst zu tragen.





9. KÜNDIGUNG DER ZUSATZ- UND SONSTIGEN LEISTUNGEN

(1) Der Bewohner und die Einrichtung können vereinbarte Zusatz- und sonstige Leistungen jeweils mit einer Frist von einem Monat kündigen.

(2) Bei einer Erhöhung des vereinbarten Entgelts ist eine Kündigung für den Bewohner jederzeit für den Zeitpunkt möglich, an dem die Erhöhung wirksam werden soll. Hierbei hat er die der Einrichtung bis zum Eingang der Kündigung bereits entstandenen Aufwendungen zu erstatten.

10. FÄLLIGKEIT UND ABRECHNUNG

(1) Die Leistungsentgelte sind jeweils im Voraus am Ersten eines Monats fällig. Sie sind innerhalb einer Woche nach Rechnungslegung auf das Konto des Einrichtungsträgers bei der

	Bank für Kirche und Diakonie e. G. Duisburg, 
	Kontonummer 1 551 772 078, 
	BLZ 350 601 90 zu zahlen.

In der Regel erteilt der Bewohner hierzu eine Einzugsermächtigung. Abweichende Bestimmungen und Vereinbarungen mit Leistungsträgern bleiben unberührt.

(2) Ergibt sich auf Grund der Abrechnung eine Differenz gegenüber dem nach Abs. 1 in Rechnung gestellten Leistungsentgelt, so ist spätestens mit der nächstfälligen Zahlung ein Ausgleich herbeizuführen. Die Aufrechnung anderer Forderungen ist nur zulässig, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt werden.

(3) Soweit Entgelte von öffentlichen Leistungsträgern übernommen werden, wird mit diesen abgerechnet. Der Bewohner wird über die Höhe des übernommenen Anteils informiert.

(4) Ein Zahlungsverzug ist mit 3% über dem jeweiligen Diskontsatz zu verzinsen; für Rücklastschriften und Mahnungen werden die Kosten in angemessener Höhe berechnet, jedoch mindestens 5,00 € zuzüglich der Fremdgebühren pro Bearbeitungsfall.






11. MITWIRKUNGSPFLICHTEN

(1) Der Bewohner ist zur Vermeidung von ansonsten möglicherweise entstehenden rechtlichen und finanziellen Nachteilen gehalten, erforderliche Anträge zu stellen und die notwendigen Unterlagen vorzulegen (z. B. für Leistungen nach SGB XI und SGB XII).

(2) Der Bewohner ist insbesondere verpflichtet, einen Antrag auf Einstufung und Überprüfung der Einstufung durch die Pflegekasse nach Aufforderung gemäß § 8 Abs. 4 zu stellen. Weigert sich der Bewohner den Antrag zu stellen, kann die Einrichtung ihm ab dem ersten Tag des zweiten Monats nach der Aufforderung vorläufig den Pflegesatz nach der nächsthöheren Pflegeklasse berechnen. 	Werden die Voraussetzungen für eine höhere Pflegestufe vom Medizinischen Dienst nicht bestätigt und lehnt die Pflegekasse eine Höherstufung deswegen ab, hat die Einrichtung dem Bewohner den überzahlten Betrag unverzüglich zurückzuzahlen; der Rückzahlungsbetrag ist rückwirkend ab Zahlung des erhöhten Entgelts mit wenigstens 5 % (5 v.H.) zu verzinsen. Auf die Kündigungsregelungen in § 20 dieses Vertrages wird hingewiesen.

12. EINGEBRACHTE SACHEN

(1) Im Einvernehmen mit der Einrichtung kann der Bewohner Möbel und andere Einrichtungsgegenstände in sein Zimmer einbringen. Die vom Bewohner eingebrachten elektrischen Geräte werden auf seine Kosten regelmäßig durch die Einrichtung oder auf deren Veranlassung auf Betriebssicherheit überprüft.
	Die Aufstellung und Nutzung elektrischer Heiz- und Kochgeräte sowie sonstiger Geräte, bei denen Brandgefahr besteht, bedarf einer besonderen, jederzeit widerruflichen Zustimmung der Einrichtungsleitung.

(2) Persönliche Gegenstände des Bewohners können außerhalb der zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten nur auf Grund einer besonderen Vereinbarung untergebracht werden.

(3) Wertgegenstände können nach Möglichkeit und besonderer Vereinbarung von der Einrichtung in Verwahrung genommen werden.





13. TIERHALTUNG

Die Haltung von Kleintieren ist möglich. Sie bedarf der Zustimmung der Einrichtungsleitung.
Kann der Bewohner sein Tier nicht selbst versorgen (Krankheit, Tod) kann die Einrichtung das Tier auf Kosten des Bewohners anderweitig unterbringen.

14. HAFTUNG

(1) Der Bewohner und die Einrichtung haften einander für Sachschäden im Rahmen dieses Vertrages nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen bleibt es dem Bewohner überlassen, eine Sachversicherung abzuschließen. Insbesondere zur Risikovorsorge gegenüber Dritten (z. B. Mitbewohnern) rät die Einrichtung dem Bewohner dringend zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung.

(2) Für Personenschäden wird im Rahmen allgemeiner Bestimmungen gehaftet. Das gilt auch für sonstige Schäden.

15. DATENSCHUTZ

(1) Die Mitarbeiter der Einrichtung sind zur Verschwiegenheit sowie zur Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichtet.

(2) Soweit es zur Durchführung der Leistungserbringung erforderlich ist, dürfen personenbezogene Daten des Bewohners durch die Einrichtung erhoben, verarbeitet und genutzt werden (s. Anlage 1). Sofern eine Übermittlung personenbezogener Bewohnerdaten nicht auf Grund einer Rechtsvorschrift zulässig ist, bedarf sie der schriftlichen Einwilligung des Bewohners (Anlage 2).

(3) Der Bewohner hat das Recht auf Auskunft, welche Daten über ihn gespeichert sind.

16. RECHT AUF BERATUNG UND BESCHWERDE

Der Bewohner hat das Recht, sich bei der Einrichtung und den in der Anlage 3 genannten Stellen beraten zu lassen und sich dort über Mängel bei Erbringung der im Vertrag vorgesehenen Leistungen zu beschweren.


17. BESONDERE REGELUNGEN FÜR DEN TODESFALL

(1) Im Falle des Todes des Bewohners sind zu benachrichtigen:

	a)


	b)
	
(2) Die Einrichtung stellt den Nachlass, soweit möglich, durch räumlichen Verschluss sicher. Unbeschadet einer etwaigen letztwilligen Verfügung oder der gesetzlichen Erbfolge, sollen die Sachen des Bewohners an

a) 

	b)

abgegeben werden.

18. BEENDIGUNG DES VERTRAGSVERHÄLTNISSES

(1) Der Vertrag kann im beiderseitigen Einvernehmen oder durch Kündigung eines Vertragspartners beendet werden. Das Vertragsverhältnis endet mit dem Tod des Bewohners.

(2) Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses muss eine Räumung der Unterkunft innerhalb von drei Tagen erfolgen. Nach Ablauf der Drei-Tages-Frist kann die Einrichtung eine angemessene Nachfrist setzen. Falls die Sachen des Bewohners nach Ablauf der Frist nicht abgeholt worden sind, können sie auf Kosten des Bewohners oder des Nachlasses durch die Einrichtung anderweitig untergebracht werden. 

(3) Die Entgeltbestandteile für Wohnraum und Investitionskosten sind über den Tod hinaus weiter zu zahlen bis das Zimmer vollständig geräumt ist.

19. KÜNDIGUNG DURCH DEN BEWOHNER

(1) Der Bewohner kann den Vertrag spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf desselben Monats schriftlich kündigen. Bei einer Erhöhung des Entgelts ist eine Kündigung jederzeit zu dem Zeitpunkt möglich, zu dem die Einrichtung die Erhöhung des Entgelts verlangt.
(2) Innerhalb von zwei Wochen nach Beginn des Vertragsverhältnisses kann der Bewohner jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen.
Wird dem Bewohner erst nach Beginn des Vertragsverhältnisses eine Ausfertigung des Vertrags ausgehändigt, kann er auch noch bis zum Ablauf von zwei Wochen nach der Aushändigung kündigen.

(3) Der Bewohner kann den Vertrag aus wichtigem Grund jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn ihm die Fortsetzung des Vertrags bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zuzumuten ist.

(4) Der Wohnraum ist in ordnungsgemäßem Zustand und besenrein zu übergeben.

20. KÜNDIGUNG DURCH DIE EINRICHTUNG

(1) Die Einrichtung kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist zu begründen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

a) die Einrichtung den Betrieb einstellt, wesentlich einschränkt oder in seiner Art verändert und die Fortsetzung des Vertrags für die Einrichtung eine unzumutbare Härte bedeuten würde und der Einrichtung deshalb ein Festhalten an dem Vertrag nicht zumutbar ist,

b) der Gesundheitszustand des Bewohners sich so verändert hat, dass seine fachgerechte Betreuung in der Einrichtung nicht mehr möglich ist,

c) der Bewohner seine vertraglichen Pflichten schuldhaft so grob verletzt, dass der Einrichtung die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zugemutet werden kann; dies gilt insbesondere dann, wenn der Bewohner seine Mitwirkungspflicht dadurch verletzt, dass er trotz Aufforderung der Einrichtung nach §11 Abs. 2 des Vertrages bei der Pflegekasse keinen Antrag auf Höherstufung stellt, oder

d) der Bewohner

(1) für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung des Entgeltes oder eines Teils des Entgeltes, der das Entgelt für einen Monat übersteigt, im Verzug ist, oder

(2) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung des Entgeltes in Höhe eines Betrages in Verzug gekommen ist, der das Entgelt für zwei Monate erreicht.

Eine Kündigung des Vertrages zum Zwecke der Erhöhung des Entgeltes ist ausgeschlossen.

(2) Die Einrichtung kann aus dem Grund des Abs. 1 c) 2. Halbsatz nur kündigen, wenn sie zuvor dem Bewohner unter Bestimmung einer angemessenen Frist und unter Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung erneut auf die Mitwirkungspflicht hingewiesen hat und der Kündigungsgrund nicht durch eine Antragsstellung entfallen ist.

(3) Die Einrichtung kann aus dem Grund des Absatzes 1 d) nur kündigen, wenn sie zuvor dem Bewohner unter Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung erfolglos eine angemessene Zahlungsfrist gesetzt hat. Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Einrichtung bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich des fälligen Entgeltes befriedigt wird oder eine öffentliche Stelle sich zur Befriedigung verpflichtet.

(4) In den Fällen von 20. (1) c) kann die Einrichtung den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Im Übrigen ist eine Kündigung bis zum dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des nächsten Monats zulässig.

21. NACHWEIS VON LEISTUNGSERSATZ UND ÜBERNAHME DER 
UMZUGSKOSTEN

(1) Hat der Bewohner nach § 19 Absatz 3 aufgrund eines von der Einrichtung zu vertretenden Kündigungsgrundes gekündigt, ist die Einrichtung dem Bewohner auf dessen Verlangen zum Nachweis eines angemessenen Leistungsersatzes zu zumutbaren Bedingungen und zur Übernahme der Umzugskosten in angemessenem Umfang verpflichtet. § 115 Absatz 4 SGB XI bleibt unberührt.

(2) Hat die Einrichtung nach § 20 Absatz 1 a) oder b) gekündigt, so hat sie dem Bewohner auf dessen Verlangen einen angemessenen Leistungsersatz zu zumutbaren Bedingungen nachzuweisen. In diesen Fällen hat die Einrichtung auch die Kosten des Umzugs in angemessenem Umfang zu tragen.

(3) Der Bewohner kann den Nachweis eines angemessenen Leistungsersatzes zu zumutbaren Bedingungen nach Absatz 1 auch dann verlangen, wenn er noch nicht gekündigt hat.




Berlin, den






................................ .........	............................................
(für die Einrichtung)			(Bewohner)




...................................................................
(ggf. gerichtlich bestellter Betreuer oder Bevollmächtigter)



ÜBERSICHT ÜBER DIE ANLAGEN ZUM VERTRAG

Anlage 1 		Information zur Datenerhebung

Anlage 2 		Einwilligung zur Datenweitergabe

Anlage 3 		Recht auf Beratung und Beschwerde

Anlage 4 		Entgeltübersicht

Anlage 5 		Schlüsselübergabe

Anlage 6 		Einzugsermächtigung

Anlage 7 		Kennzeichnung persönlicher Wäsche

Anlage 8		Erlaubnis zu Bild- und Filmaufnahmen













Anlage 1

INFORMATION ZUR DATENERHEBUNG, -VERARBEITUNG UND –NUTZUNG


Name, Vorname

Zur Erfüllung des von dem Bewohner bzw. zu seinen Gunsten mit dem Heinrich- und Margarete- Grüber- Haus abgeschlossenen Vertrages müssen personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Dieser Vertrag, das Datenschutzrecht und – sofern vorhanden – die individuelle Leistungsvereinbarung und Vereinbarungen mit den zuständigen Trägern der Sozialhilfe befugen dazu. Es werden nur die Daten erhoben, verarbeitet und genutzt, die zur Erfüllung des Vertrages einschließlich der notwendigen Dokumentation erforderlich sind (Verwendungszweck); zu anderen Zwecken dürfen die Daten nicht verwendet werden. Eine Weitergabe (Übermittlung) anvertrauter oder gespeicherter Daten bedarf immer der Einwilligung des Bewohners, sofern nicht eine Rechtsvorschrift die Übermittlung zulässt oder vorschreibt oder sofern die Daten für die Übermittlung nicht anonymisiert wurden.

Soweit erforderlich, können die nachfolgenden Daten von Ihnen erhoben und gespeichert werden, um eine Pflegedokumentation zu führen:

1. Informationssammlung (Pflegeanamnese, Stammdaten, Biografische Daten, Dokumentation freiheitsentziehender Maßnahmen/Genehmigung)
2. Ressourcen / Problemerfassung (Ärztliche Verordnungen, Medikamentengabe, Risikoerfassung zu Dekubitus- und Sturzgefährdung und Berücksichtigung erforderlicher Prophylaxen, Fotodokumentation sofern vorhanden)
3. Festlegung der Pflegeziele (Wundbehandlung/ Wundverlauf (soweit Wunden vorhanden sind)
4. Planung der Pflegemaßnahmen (Pflegeplanung)
5. Durchführung der Pflegemaßnahmen (Leistungsnachweis der Pflege, Leistungsnachweis medizinischer, therapeutischer und psychosozialer Behandlung, Pflegebericht, Bewegungsplanung, Trinkprotokoll/ Bilanz)
6. Evaluation der Pflegeplanung (Auswertung des Pflegeprozesses)

Kenntnisnahme:


_______________________	___________________________
Ort, Datum	(Bewohner/ In/ Bevollmächtigter oder Betreuer)

Anlage 2

EINWILLIGUNG ZUR WEITERGABE VON DATEN 
AUS DER PFLEGEDOKUMENTATION


________________________________
Name, Vorname

Ich bin einverstanden, dass Daten aus der Pflegedokumentation, soweit sie zu meiner Behandlung benötigt werden, an folgende Personen und Institutionen weitergegeben werden bzw. diesen Einsicht in die Pflegedokumentation gewährt wird:


1. Meinem Hausarzt sowie ggf. weiteren mich behandelnde Ärzten
2. Der Heimaufsicht bzw. dem MDK soweit diese die Dateneinsicht im Rahmen ihrer Überwachungstätigkeit betreffend des
Heinrich- und Margarete- Grüber- Haus benötigen
3. Dem MDK soweit dieser Dateneinsicht für eine Festlegung bzw. Überprüfung der Pflegestufe benötigt
4. Einem Krankenhaus, soweit ich dort ambulant oder stationär behandelt werde
5. Weiteren Therapeuten, soweit dies zu meiner Behandlung nötig ist.




_______________________	___________________________
Ort, Datum	(Bewohner/ In/ Bevollmächtigter oder Betreuer)



Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ich bin darüber informiert worden, dass für den Fall des Widerrufs der Einverständniserklärung unter Umständen Einschränkungen in meiner Versorgung entstehen können sowie gegebenenfalls der Vertrag gekündigt werden kann.


_______________________	___________________________
Ort, Datum	(Bewohner/ In/ Bevollmächtigter oder Betreuer)

Anlage 3 	RECHT AUF BERATUNG UND BESCHWERDE

Wenn Sie Beratung brauchen oder Beschwerden haben, können Sie sich an folgende Instanzen wenden:

(1) Im Hause:

Pflegedienstleitung
Frau Marion Weide		030 845 831 605

Einrichtungsleitung
Frau Petra Fritzsche		030 845 831 623

(2) Träger

Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Beratungswünsche und Beschwerden unmittelbar an den Träger der Einrichtung zu richten. Dieser ist wie folgt zu erreichen:

Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin
Geschäftsbereich Altenhilfe/ Geschäftsführung
Klosterkirchplatz 1-19, 14797 Kloster - Lehnin
Tel. 03382 / 768 409

(3) Bewohnerschaftsbeirat

Sie können Ihre Beratungswünsche oder Beschwerden auch an den Bewohnerschaftsbeirat richten. Name und Telefonnummer entnehmen Sie bitte dem Aushang an der Informationstafel im Haus.

(4) Behörden und Verbände

Nachfolgend sind einige Anschriften und Telefonnummern von Institutionen aufgeführt, an die Sie sich ebenfalls wenden können:


Heimaufsicht:	Landesamt für Gesundheit und Soziales
			Heimaufsicht Berlin
			Turmstraße 21 – Haus A
10559 Berlin

Fachverband:
	Evangelischer Verband für 
Altenarbeit und Pflegerische Dienste (EVAP)
	Paulsenstr. 55-56
	12163 Berlin



Anlage 4 

§ 8 Leistungsentgelt

in der ab 01. Februar 2011 gültigen Fassung für
stationäre Pflege



	Gemäß der zwischen dem Land Berlin und den Verbänden der Pflegekassen sowie den Leistungserbringern getroffenen Vergütungsvereinbarung im Sinne des § 15 SGB XI, gelten ab 01. Februar 2011 im
Heinrich- und Margarete- Grüber-Haus in Berlin folgende Entgeltsätze:



	Heimpreise ab 01.02.2011

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pflegestufe
	Pflege-vergütung
	Unter-kunft
	Ver-pflegung
	Investi-tionskosten
	Heiment-geld
	Heim-preis für 31 Tage
	Anteil Pflege-kasse
	max. Eigenanteil

	Pflegestufe 0
	37,93 €
	11,85 €
	5,67 €
	9,93 €
	65,38 €
	2.026,78 €
	0,00 €
	2.026,78 €

	Pflegestufe 1
	49,56 €
	11,85 €
	5,67 €
	9,93 €
	77,01 €
	2.387,31 €
	1.023,00 €
	1.364,31 €

	Pflegestufe 2
	67,34 €
	11,85 €
	5,67 €
	9,93 €
	94,79 €
	2.938,49 €
	1.279,00 €
	1.659,49 €

	Pflegestufe 3
	80,04 €
	11,85 €
	5,67 €
	9,93 €
	107,49 €
	3.332,19 €
	1.510,00 €
	1.822,19 €

	Pflegestufe Härtefall
	90,39 €
	11,85 €
	5,67 €
	9,93 €
	117,84 €
	3.653,04 €
	1.825,00 €
	1.828,04 €








_______________________	___________________________
Ort, Datum	(für den Einrichtungsträger)




Anlage 5 
zu § 15 Schlüssel
Übergabe der Schlüssel:
1. Zimmerschlüssel	Unterschrift:_____________________
2. Briefkastenschlüssel	Unterschrift:_____________________
zu 1: bei Verlust des Zimmerschlüssels:
	Ersatzbeschaffung über das Heinrich- und Margarete- Grüber- Haus
	Preis z.Zt. ca. 120,00 €
zu 2: bei Verlust des Briefkastenschlüssels:
Ersatzbeschaffung über das Heinrich- und Margarete- Grüber- Haus
Preis ca. 9,00 €
Die Rückgabe der Schlüssel erbitten wir nach Beendigung des Heimvertrages, Auszug oder Tod des Bewohners/ der Bewohnerin


_______________________	___________________________
Ort, Datum	(Bewohner/ In/ Bevollmächtigter oder Betreuer)

Anlage 6
zu § 9 
Fälligkeit und Abrechnung
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriften

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen mittels Lastschrift einzuziehen.


Name des Kontoinhabers:	

Kontonummer:		

bei (Geldinstitut):		

BLZ:		

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung.


_______________________	___________________________
Ort, Datum	(Bewohner/ In/ Bevollmächtigter oder Betreuer)

Anlage 7 
Waschen der Bewohnerwäsche

Für die persönliche Wäsche gibt es persönliche Wäschesäcke, die an die Wäscherei gegeben werden. Die Kosten für die Reinigung übernimmt das Heinrich- und Margarete- Grüber- Haus. Eine besondere Kennzeichnung erfolgt durch die Wäscherei.
Falls Wäsche, die ein Kennzeichen für chemische Reinigung enthält, nicht chemisch gereinigt werden soll, so muss hierfür eine schriftliche Erklärung zur Weiterleitung an die Wäscherei des Hauses gefertigt werden. Kosten für die chemische Reinigung werden nicht übernommen.


_______________________	___________________________
Ort, Datum	(Bewohner/ In/ Bevollmächtigter oder Betreuer)


Ergänzende Vereinbarung 
zum Paragrafen „Datenschutz“ 
des Heimvertrags

zum Umgang mit fotografischen Aufnahmen
von Herrn / Frau _________________________________
Im Rahmen der pflegerischen Aufgaben und der zugehörigen Dokumentation im Heinrich und Margarete Grüber Haus werden auch fotografische Verfahren eingesetzt. 
1. Pflegedokumentation
Die Pflegedokumentation enthält in schriftlicher bzw. digital gespeicherter Form alle Angaben, die zur Pflege und Betreuung unserer Bewohner nötig sind. Die Pflegedokumentation enthält ggf. auch jeweils ein Porträtfoto des Bewohners sowie im Einzelfall nötige Fotografien z. B. zur Wunddokumentation. Die Daten werden vertraulich im Sinne des §19 des Heimvertrags behandelt.

2. Foto- / Videoaufnahmen aus der Arbeit der Beschäftigung
Zur Freude der Bewohner werden in den Aktivitäten der Beschäftigung Fotos oder Videosequenzen aus Festen, Veranstaltungen oder sonstigen Aktivitäten aufgenommen. Diese Aufnahmen sind zur hausinternen Veröffentlichung (z. B. auf Aushängen, zum Wandschmuck, Bild- Videovorführungen etc.) bestimmt. 

3. Bildaufnahmen zur externen Verwendung
Ich bin einverstanden, dass Bildaufnahmen aus Absatz 2.) auch für die externe Öffentlichkeitsarbeit (Druckschriften, Prospekte, Zeitungsartikel, etc.) verwendet werden. Bitte ankreuzen:

	  JA				   NEIN

Ich habe die oben beschriebene Regelung zur Kenntnis genommen und bin mit der beschriebenen Vorgehensweise einverstanden.

Berlin, den
_______________________	____________________________
Name						Unterschrift
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